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 Vorwort

Vorwort
Der vorliegende Titel Fachwissen Gebäudereinigung richtet sich an folgende Zielgruppen:

 ◾ Auszubildende zum/zur Gebäudereiniger/-in 

 ◾ Lehrer und Lehrerinnen im Ausbildungsberuf Gebäudereiniger/-in

 ◾ Dozenten und Dozentinnen, Absolventinnen und Absolventen der Meisterschulen.

Die Ausbildung zum Gebäudereiniger/zur Gebäudereinigerin wurde zum Schuljahr 2019/20 neu geordnet. Die aktu-
elle Auflage berücksichtigt entsprechend die Inhalte des Rahmenlehrplans. Die Gliederung des Fachbuches wurde 
vom Autorenteam in Anlehnung an die 12 Lernfelder erstellt. Dabei wurden sowohl neue Inhalte aufgenommen, als 
auch bestehende Inhalte belassen. Themen, die über die Lernfeld-Inhalte hinausgehen, sind im Anhang des Buches 
in Exkursen zusammengefasst.

Somit bleibt der Charakter von Fachwissen Gebäudereinigung bestehen: ein Lehrbuch und Nachschlagewerk – für 
Auszubildende und Experten aus der Praxis.

Bilder und Tabellen online, Videos, Wiederholungsaufgaben, Lösungsvorschläge und Projektaufgaben

Bis zur 7. Auflage lagen die Bilder und Tabellen der jeweils aktuellen Auflage auf CD dem Buch 
bei. Da immer weniger Kunden über Geräte mit CD-Laufwerk verfügen, haben wir alle Bilder und  
Tabellen des Buches sowie aktualisierte Projekte der 5. Auflage, die Wiederholungsaufgaben der 
aktuellen Auflage, die Lösungsvorschläge zu den Wiederholungsaufgaben und die Videos in die 
EUROAPTHEK eingestellt. Informationen zur Freischaltung finden Sie auf der vorderen Umschlag-
innenseite.

In dem Fachbuch sind insgesamt 19 Lehrvideos enthalten, die die Handlungen eines Gebäudereinigers/ 
einer Gebäudereinigerin darstellen und erläutern. Die Videos können durch einen QR-Code-Scan-
ner (App auf dem Smartphone) gescannt und angeschaut werden. Als Alternative zum Smartphone 
können die Videos oder Webseiten auch über den Browser geöffnet werden. Dazu bitte die Short-
links, die jeweils unten auf einer Seite mit Videos stehen, in den Browser eingeben.

Beispiel: vel.plus/FGR02

Dank

Für die hilfreiche Unterstützung in Form von Fachunterlagen und Bildmaterial möchte sich das Autorenteam bei den 
vielen Personen, Institutionen und Firmen aus dem Bereich der Gebäudereinigung und anderen Branchen bedanken.

Der Dank des Autorenteams gilt auch dem Technischen Lehrer der Gewerblichen Schule Metzingen, Michael Luz, der 
zusammen mit mehreren Auszubildenden die Videos drehte.

Wir wünschen allen Auszubildenden und allen, die sich beruflich fortbilden wollen, viel Freude und Erfolg mit die-
sem Buch.

Kritische Hinweise und Vorschläge, die der Weiterentwicklung des Buches dienen, nehmen wir dankbar entgegen;  
per E-Mail unter lektorat@europa-lehrmittel.de

Herbst 2022 Autoren und Verlag
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1  Beruf und Betrieb präsentieren

1.1  Geschichte des Gebäudereiniger-Handwerks
Reinigungsarbeiten gehörten sicherlich schon immer zu den Tätigkeiten des Menschen. Das Gebäudereiniger-Hand-
werk kann sich allerdings weder von den sogenannten „Wagenwäschern“ ableiten, die angeblich nach dem 30-jäh-
rigen Krieg in Norddeutschland auftraten und Fassadenreinigungsarbeiten anboten, noch stehen die Beschäftigten 
in der Tradition des Dienstpersonals vergangener Jahrhunderte. Die Entstehung des Gebäudereiniger-Handwerks ist 
vielmehr eng mit der Industrialisierung Deutschlands verknüpft. So hat sich das Gebäudereiniger-Handwerk aus den 
im 19. Jahrhundert entstandenen Glasreinigungsunternehmen entwickelt. Bis 1953 hieß das Handwerk noch „Glas- 
und Gebäudereiniger-Handwerk“, wobei der Zusatz „Gebäudereiniger“ erst in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhun-
dert hinzukam. Neben den klassischen Reinigungsarbeiten werden weitere Dienstleistungen wie Sicherheitsdienste, 
Facility Management, Hausmeistertätigkeiten, Bekleidungsservice, Catering u. a. angeboten.
Im Folgenden wird die Entwicklung des Gebäudereiniger-Handwerks chronologisch dargestellt.

Bild 1: Marius Moussy, † 1888

1878  Der Franzose Marius Moussy (Bild 1) gründet in Berlin sein 
„Französisches Reinigungsinstitut“. Das Unternehmen beschäf-
tigt sich ausschließlich mit der Glasreinigung. Ehemalige Mit-
arbeiter Moussys machen sich bald selbstständig und gründen 
in anderen Städten weitere Reinigungsinstitute.

1888  Die erste Fassadenreinigung wird in Frankfurt am Main mithil-
fe einer mechanischen Fahrleiter durchgeführt.

1901  Die Unternehmer gründen eine Berufsstandsorganisation, den 
„Verband der Reinigungs-Instituts-Unternehmer Deutschlands“. 
Initiator ist der Göttinger Verleger Ernst Kelterborn, der im Ap-
ril 1901 die erste Fachzeitschrift “Internationales Centralblatt 
für Reinigungsinstitute und verwandte Geschäftszweige“ he-
rausgibt. In der Satzung sieht der Verband die Gründung von 
„Gauen und Ortsgruppen“ vor − die Vorläufer der Landesin-
nungsverbände und Innungen. Einzelne Unternehmer fordern 
die Anerkennung der Reinigungstätigkeiten als Handwerk.

1914 – 1918  Fast alle männlichen Erwerbstätigen des Reinigungsgewerbes 
werden zum Heer eingezogen oder zur Arbeit in rüstungswirt-
schaftlich wichtigen Unternehmen verpflichtet. An ihre Stelle 
treten die Frauen, die als Betriebsleiterinnen und Glasreinige-
rinnen arbeiten. Während des Krieges stellt der Verband seine 
Tätigkeiten ein.

1920  Im Südwesten wird der „Verband der Reinigungsinstituts-Un-
ternehmer Süddeutschlands“, im Westen der „Westdeutsche 
Reinigungsunternehmerverband“ gegründet. In Hannover 
wird die erste Innung für das Glasreinigergewerbe gegründet. 
Bis zum Beginn des „Dritten Reiches“ entstehen weitere 38 In-
nungen wie Freie Innung Kiel 1926; Freie Innung Düsseldorf 
1926; Freie Innung Stuttgart 1927.

1928  Clemens Kleine gibt das erste Fachbuch für das Gebäudereini-
gergewerbe heraus.

1929  Der „Reichsverband der Glas- und Gebäudereinigerinnungen“ 
wird gegründet. Dem Verband gehören sechs Landesverbände 
an: Westdeutscher Reinigungsunternehmerverband, Verband 
der Reinigungsinstituts-Unternehmer Süddeutschlands, Nord-
deutschlands, Ostdeutschlands, Sachsens, Mitteldeutschlands. 
Als Vorsitzender wird der Düsseldorfer Reinigungsunterneh-
mer Clemens Kleine gewählt.

1934  Am 30. Januar 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht und ordnen das Handwerk durch 
die Einführung der Pflichtinnungen neu. Alle Handwerker sind verpflichtet, einer Innung beizutreten. 
Die Regierung gibt am 30. Juni 1934 ein Verzeichnis der Gewerbe heraus, für die diese Bestimmung 
gilt. Hier sind auch die Gebäudereiniger aufgeführt und damit im ganzen Reich als „Handwerker“ aner-
kannt. Die Innungen werden „gleichgeschaltet“, d. h. der Vorstand muss in seiner Mehrheit aus Mitglie-
dern der NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei) bestehen. Nach der reichsweiten An-
erkennung als Handwerk wird der Reichsverband der Glas- und Gebäudereinigerinnungen aufgelöst.

1939 – 1945  Der Zweite Weltkrieg bringt für das Glas- und Gebäudereiniger-Handwerk erneut einen großen Rück-
schlag. Wieder werden die männlichen Erwerbstätigen zu einem großen Teil zu den Waffen gerufen oder 
müssen ihren Dienst in rüstungswirtschaftlich wichtigen Unternehmen versehen. Anders als während 
des Ersten Weltkrieges wird die Ersatzbeschäftigung von Frauen für Reinigungsarbeiten, die auf der öf-
fentlichen Straße auszuführen waren, verboten. Zudem führt der Luftkrieg zur Zerstörung zahlreicher 
Gebäude. Viele Betriebe können deshalb ihre Tätigkeit während des Krieges nicht aufrechterhalten.

Bild 2: Glasreinigung um 1957
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Mit der Gründung zweier deutscher Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg verläuft die Entwicklung des Gebäude- 
reiniger-Handwerks in der Deutschen Demokratischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland sehr unter-
schiedlich. Während in der Bundesrepublik die Unternehmen vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren, können 
sich Privatunternehmen in der Deutschen Demokratischen Republik aufgrund der jede Eigeninitiative einschränken-
den Steuergesetze kaum entwickeln.

Bild 1: Maschinen aus der DDR

Bild 2: Supermarktreinigung

Bild 3: VerkehrsmittelreinigungEntwicklung nach der Wiedervereinigung

1990  Am 03. Oktober 1990 findet die Wiedervereinigung der Deutschen Demokratischen Republik mit der Bun-
desrepublik Deutschland statt. In den neuen Bundesländern werden die ersten Innungen gegründet.

1999  Die neue Verordnung über die Berufsausbildung zum Gebäudereiniger / zur Gebäudereinigerin vom  
01. September 1999 ersetzt die alte Verordnung von 1973. Die Lehrzeit beträgt nun drei Jahre.

2004  In der neuen Handwerksverordnung vom Januar 2004 wird das Gebäudereiniger-Handwerk in die neue 
Anlage B1 der zulassungsfreien Handwerke als 33. Handwerk eingeführt.

2019  Die Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zur Gebäudereinigerin/ zum Gebäudereiniger 
wurde zum 28.06.2019 überarbeitet. Die Zwischenprüfung wird durch die gestreckte Gesellenprüfung 
abgelöst. 

2021/22 Die neue Meisterordnung tritt in Kraft. 

In den letzten 144 Jahren hat sich das Gebäudereiniger-Handwerk mit rund 700.000 Beschäftigten zu einem der be-
schäftigungsstärksten Handwerke in Deutschland entwickelt (Stand: 2022).

Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik

1946  In der Sowjetischen Besatzungszone, so hieß die Deutsche De-
mokratische Republik vor ihrer Gründung, werden alle Hand-
werksorganisationen mit Ausnahme der Handwerkskammern 
verboten.

1956  Die erste Produktionsgenossenschaft des Handwerks, die Pro-
duktionsgenossenschaft Putzteufel wird in Berlin gegründet. 
Gleichzeitig werden weitere Dienstleistungskombinate ein-
gerichtet, deren rentabelste Dienstleistung die Gebäuderei-
nigung ist.

1958  Die Privatbetriebe werden aus dem Handwerk herausgenom-
men. Die Unternehmen unterliegen sehr engen Steuergeset-
zen. Damit wird eine Fortführung der Betriebe, die mehr als 
drei Mitarbeiter beschäftigen, unmöglich.

1958 – 1990  Diese Strukturen werden bis zur Wiedervereinigung der 
Deutschen Demokratischen Republik mit der Bundesrepub-
lik Deutschland beibehalten.

Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland

1946  Der westliche Teil Deutschlands ist in drei Zonen, in die bri-
tische, in die französische und in die amerikanische Besat-
zungszone aufgeteilt. In der britischen Zone beginnt der Wie-
deraufbau der Berufsorganisationen der Handwerke, u. a. 
auch die des Gebäudereiniger-Handwerks.

1950  Der „Zentralinnungsverband des Glas- und Gebäudereiniger- 
Handwerks“ wird gegründet.

1953  Das Gebäudereiniger-Handwerk wird in der neuen Hand-
werksordnung vom 17.09.1953 als 99. Handwerk in Anlage A 
aufgenommen. Der Zentralinnungsverband wird in „Bundes-
innungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks“ (www.ge-
baeudedienste.de) umbenannt.

1973  Eine neue Berufsausbildungsverordnung für das Gebäude- 
reiniger-Handwerk wird erlassen. Die Lehrzeit beträgt 2,5  
Jahre.

1985  Der „Verein für Reinigungstechnik e. V. Düsseldorf“ wird ge-
gründet. Dieser Verein unterstützt bundesweit die Ausbildung 
und die Weiterbildung im Gebäudereiniger-Handwerk.

1988  Die neue Gebäudereinigermeisterverordnung (Verordnung 
über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im 
praktischen und theoretischen Teil der Meisterprüfung für das 
Gebäudereiniger-Handwerk) wird erlassen.
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1.2  Tätigkeitsspektrum und Berufsbild des 
Gebäudereinigers

Das klassische Tätigkeitsspektrum des Gebäudereinigers liegt bei der Reini-
gung, Pflege und Wiederaufbereitung von Oberflächen, mit dem Ziel diese 
in ihrem Wert zu erhalten. Die Glasreinigung sowie die Unterhaltsreinigung 
von privaten und öffentlichen Objekten wird meist an professionelle exter-
ne Dienstleistungsunternehmen vergeben. Die Organisation der Reinigungs-
aufträge, die Durchführung von Spezialreinigungen wie die Grundreinigung 
von elastischen oder textilen Belägen, Fassadenreinigung, Sanitärreinigung, 
Krankenhausreinigung usw. werden bevorzugt von ausgebildeten Gebäude-
reinigern ausgeführt. Das Spektrum der im Gebäudereiniger-Handwerk an-
gebotenen Tätigkeiten hat sich zunehmend entwickelt. Die Dienstleistungen 
umfassen mittlerweile sämtliche Service- und Dienstleistungen in und an 
Gebäuden. So gehören Catering-Services, Hol- und Bringdienste, Hausmeis-
ter-Dienste, Parkraumbewachung, Kantinenbewirtschaftung oder die Grünflä-
chenpflege und Winterdienst bereits zu den Standardangeboten vieler Unter-
nehmen des Gebäudereiniger-Handwerks. Das Gebäudereiniger-Handwerk 
mit rund 700 000 Mitarbeiter/innen ist das beschäftigungsintensivste Hand-
werk in Deutschland.

1.2.1 Ausbildung
Der Beruf des Gebäudereinigers, der Gebäudereinigerin ist ein staatlich an-
erkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildung im dualen System dauert drei 
Jahre. Je nach Bundesland erfolgt die Beschulung im Block- oder Teilzeit- 
unterricht.

Während die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg zusätzlich ei-
gene Werkstätten an den beruflichen Schulen unterhalten, nehmen in den 
anderen Bundesländern die überbetrieblichen Ausbildungsstätten zur Ver-
mittlung von berufspraktischen Fertigkeiten eine wichtige Rolle ein. Sie er-
gänzen die Fertigkeiten, die manche Betriebe aufgrund ihrer Spezialisierung 
während der Ausbildung nicht anbieten können.

Für Auszubildende mit einem höheren Schulabschluss, einer abgeschlosse-
nen Berufsbildung oder guten Leistungen besteht nach der Handwerksord-
nung die Möglichkeit die Ausbildungszeit zu verkürzen. Auszubildende mit 
mittlerem Bildungsabschluss können durch die Ausbildung und Zusatzunter-
richt die Studierfähigkeit (Fachhochschulreife) erwerben.

Gegenstand der 3-jährigen dualen Berufsausbildung sind folgende Lern- 
felder:

 ◾ LF 1 Beruf und Betrieb präsentieren 
 ◾ LF 2 Glasflächen reinigen
 ◾ LF 3 Textile Flächen behandeln
 ◾ LF 4 Elastische Beläge behandeln
 ◾ LF 5 Holz- und Steinflächen reinigen, pflegen und aufbereiten
 ◾ LF 6 Sanitäre Einrichtungen reinigen
 ◾ LF 7 Oberflächen desinfizieren
 ◾ LF 8 Schädlingsbefall behandeln
 ◾ LF 9 Fassaden reinigen und konservieren
 ◾ LF 10 Außenanlagen reinigen und pflegen
 ◾ LF 11 Industrieanlagen reinigen
 ◾ LF 12 Behandlungsverfahren organisieren und durchführen

Die Gesellenprüfung erfolgt in gestreckter Form. Das bedeutet, dass nach der 
Hälfte der Ausbildungszeit im Teil 1 der Gesellenprüfung die ersten 6 Lern-
felder schriftlich sowie praktisch abgeprüft werden. Das Ergebnis der Teil 1 
Prüfung macht 30 % vom Gesamtergebnis aus. Teil 2 der Gesellenprüfung 
(60 %) und Wirtschaftliche Kompetenz (10 %) werden am Ende der Ausbil-
dungszeit geprüft. Die Gesellenprüfung wird vor einem Gesellenprüfungs-
ausschuss abgelegt. Dieser besteht mindestens aus einer/einem selbstständigen und angestellten Gebäudereiniger-
meister bzw. Gebäudereinigergesellen sowie einem Berufsschullehrer. Die Ausbildungsvergütungen sind tariflich 
geregelt und betragen ab dem 1.1.2023 im ersten Lehrjahr monatlich 850 €, im zweiten 985 € und im dritten 1 150 €. 
Mehr Informationen sind hier zu finden:
(www.die-gebaeudedienstleister.de/service-fuer-gebaeudedienstleister/tarifinformationen/)

Bild 1:  Beispiel aus Tätigkeitsspektrum: 
Fassadenreinigung

Bild 2:  Auszubildende im  
Gebäudereiniger-Handwerk

Bild 3: Gesellenprüfung
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1.2.2 Gebäudereinigergeselle/in
Der Beruf des Gebäudereinigers ist sehr vielschichtig. 
Je nach individuellen Fähigkeiten werden die Gesellen 
z. B. in Sonderreinigungsteams eingesetzt. Hier steht die 
handwerkliche Tätigkeit im Vordergrund. Gute Fachkennt-
nisse über die unterschiedlichsten Oberflächen, deren 
 Eigenschaften, innovative und klassische Reinigungsver-
fahren und deren systematische Durchführung sind er-
forderlich (Bild 1, 2).
Andere Gesellen, die zusätzlich zu ihren Fachkenntnissen 
über gute organisatorische und kommunikative Fähig-
keiten verfügen, arbeiten z. B. in der Objektleitung. Die-
se kümmert sich um mehrere Objekte in der Unterhalts-
reinigung. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die 
Unterhaltsreinigung vor Ort so läuft wie mit dem Kunden 
im Leistungsverzeichnis (vgl. E1.3.3.3) vereinbart. Sie ar-
beiten sehr eng mit den einzelnen Vorarbeitern der Reini-
gungsteams vor Ort zusammen. Sie sorgen dafür, dass in 
den Reinigungsräumen in den Objekten, die als dezentra-
le Lager dienen, stets alle benötigten Materialien vorhan-
den sind. Sie sind das Bindeglied zwischen dem  Betrieb 
und den Reinigungsteams im Objekt.
Neben den Gebäudereinigungsunternehmen können 
auch die Zulieferindustrie (Reinigungs- und Pflegemittel-
hersteller oder Reinigungsgeräte und -maschinenherstel-
ler) Arbeitgeber von Gebäudereinigern sein. Immer mehr 
Kommunalverwaltungen suchen Gebäudereiniger für die 
Organisation und/oder Durchführung der Reinigung von gemeindeeigenen Objekten:
Die Zukunftsaussichten sind durch Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten im Gebäudereiniger-Handwerk besonders 
interessant (Bild 3).

Bild 1: Klassische Nassgrundreinigung eines PVC-Belages

Bild 2:  Test mit innovativer Reinigungsmaschine auf unter-
schiedlichen Terrazzobelägen

Duale Hochschulen

Gebäudereiniger - Meister/in

Gebäudereiniger/in

Berufschancen im Gebäudereiniger-Handwerk

Meisterbrief
(international dem Bachelor gleichgestellt)

3-jährige Duale Ausbildung →Gesellenbrief

*Verkürzung der Ausbildungszeit möglich

*paralleler Erwerb der Fachhochschulreife und des Zertifikats
„Gebäudereiniger/in“ QM möglich 

Hauptschul-, Werkrealschul-**, Gesamtschulabschluss** oder Abitur**

Die Gebäudedienstleister
Landesinnung Baden-Württemberg

Fachverband Gebäudedienste
Baden-Württemberg e.V.

die-gebaeudedienstleister-bw.de

4 Teile: Fachtheorie, Fachpraxis,
Unternehmensführung, Ausbildereignung

Service Manager
(FA)

Ausbilder-
eignung

Hygienetechniker/in

Hochschulen, Masterstudiengänge

Ö.b.u.v. Sachverständige/r
für das Gebäudereiniger-

Handwerk

Betriebswirt/in des Handwerks

Kaufmännische
Weiterbildungen

Weiterbildung
zur/m:

Qualitäts-,
Umwelt-,

Sicherheits-
beauftragten

Eignungs-
test

Fachhochschulen / Studienrichtungen z. B.
Lebensmittel - Ernährung -

Hygiene (→Bachelor)

Schädlings-
bekämpfung

Staatl.
Gegrüfte/r.

Desin-
fektor/in

Fachtechnische
Fortbildungen:
Denkmalpflege
Graffitischutz
Schadstoff-
sanierung
Schimmel-
beseitigung

Reinraumreinigung
Steinboden-
sanierung

Estrichsanierung
...

Gepr.
Objektleiter/in

(FA/BIV)

Bachelorstudiengänge, z. B. Facility Management

B e r u f s p r a x i s

Bild 3: Chancendiagramm, Landesinnung des Gebäudereiniger-Handwerks Baden-Württemberg
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1.2    Tätigkeitsspektrum und Berufsbild des Gebäudereinigers

1.2.3 Fort- und Weiterbildung
Die klassische Weiterbildung im Handwerk ist die zum Meister.

Mit dem Meistertitel werden sowohl die Kompetenz zur Betriebs-
führung als auch die Qualifikation zum Ausbilden von Jugendli-
chen nachgewiesen. Mit dem Meistertitel wird die Hochschulzu-
gangsberechtigung an einer Hochschule für angewandte Wissen-
schaften erreicht. Die einzige staatliche Fachschule zum Gebäude-
reinigermeister befindet sich an der Gewerblichen Schule in Met-
zingen, Baden-Württemberg. Finanzielle Unterstützungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz („Meister-Bafög“) kön-
nen beantragt werden. Allerdings bieten viele Innungsverbände 
oder Handwerkskammern regional Vorbereitungskurse zur Meis-
terprüfung an.

Berufsspezifische Fortbildungen werden von der Fachakademie  
(FA) für Gebäudemanagement und Dienstleistungen e. V. ange-
boten. Die Fachakademie wird getragen von mehreren Landesin-
nungen mit dem Ziel, neben Vorbereitungslehrgängen für externe 
Gesellenprüfungen und Meisterprüfungen, geprüfte Vorarbeiter, 
geprüfte Objektleiter und andere im Gebäudereiniger-Handwerk 
zertifizierte Abschlüsse und berufsspezifische Lehrgänge durch-
zuführen. Informationen zu allen Abschlüssen, s. S. 10, Bild 3.  
https://www.fachakademie.de.

Die Wissensplattform „Fachforum Gebäudedienste“ bietet kombi-
niert Fachwissen mit einem Expertenforum und informiert seine 
Nutzer automatisiert (https://www.fachforum-gebaeudedienste.de).

Für spezialisierte Fachkräfte gibt es Fortbildungen wie die zum 
staatlich geprüften Desinfektor oder im Bereich der Schädlings-
bekämpfung.

Für den kaufmännischen Bereich bieten die Handwerkskammern 
den Studiengang Betriebswirt im Handwerk an.

1.2.4 Organisation des Handwerks
Mehr als jeder 100. Arbeitnehmer in Deutschland ist in einem der 
ca. 50 800 Unternehmen im Gebäudereiniger-Handwerk tätig. Or-
ganisiert sind die Gebäudereinigungsunternehmen über die In-
nungsverbände.

Regional gibt es Innungen und Landesinnungen, die alle wiede-
rum unter dem Dach der Bundesinnung (BIV) organisiert sind.

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks ver-
tritt die deutschen Interessen auf europäischer Ebene in den bei-
den Dachverbänden der Gebäudereinigerbranche:

 ◾ EFCI (European Cleaning and Facility Services Industry) und
 ◾  FIDEN (Fédération Internationale des Entreprises de Netto- 
yage).

 ◾  Um für weltweit agierende Unternehmen entscheidende Bran-
cheninformationen zu erhalten ist der Bundesinnungsverband 
Mitglied im WFBSC (World Federation of Building Service Con-
tractors).

Der Bundesinnungsverband hat seiner Verbandsstruktur demo-
kratische Regeln zugrunde gelegt. Die Mitgliederversammlung 
besteht aus den Vertretern der Mitgliedsverbände und der Ein-
zelmitglieder. Sie beschließt über alle Angelegenheiten des Bun-
desinnungsverbandes, soweit sie nicht von Vorstand oder den 
Ausschüssen wahrzunehmen sind. Sie wählt den Vorstand. Der 
Vorstandsrat setzt sich zusammen aus den einzelnen, gewählten 
Obermeistern der regionalen Innungen.

Es gibt Ausschüsse für Berufsausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Rechts-/wettbewerbsfragen, Technik und Betriebswirtschaft. Die 
Tarifkommission des Bundesinnungsverbandes verhandelt mit 
den Sozialpartnern (IG B.A.U.) die bundeseinheitlichen Tarifverträge für die gewerblich Beschäftigten des Gebäude-
reiniger-Handwerks, von denen Mindestlohn- und Rahmentarifvertrag regelmäßig für allgemeinverbindlich erklärt 
werden. Umgesetzt werden die Entscheidungen von der Geschäftsführung des Bundesinnungsverbandes.

Bild 1:  Feierliche Verleihung des Meisterbriefes an 
die Gebäudereinigermeister

Bild 2:  Logo für die Mitgliedsbetriebe der Innung 
„Die Gebäudedienstleister“

Bild 3: Logo des Fachforums Gebäudedienste

Bild 4: Logo des EFCI

Bild 5: Logo FIDEN

Bild 6: Logo WFBSC
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Die Innungen des Gebäudereiniger-Handwerks bieten mit 
dem Qualitätsverbund Gebäudedienste ein geschütztes 
Markenzeichen, das die Kompetenz im Gebäudereini-
ger-Handwerk belegt. Das Zertifikat erhalten nur Betrie-
be, die eine Meisterqualifikation vorweisen können und 
sich kontinuierlicher Weiterbildung verpflichten. Das Logo 
„Qualitätsverbund Gebäudedienste“ dürfen nur diese 
zertifizierten Betriebe tragen. Es signalisiert Kunden und 
Mitarbeitern, dass es sich um einen kompetenten Betrieb 
handelt: https://www.qv-gebaeudedienste.de.

Weitere Zertifizierungen in der Gebäudereinigung sind 
DIN ISO 9000 ff für das betriebliche Qualitätsmanage-
ment, die DIN ISO 14001 für das Umweltmanagement-
system und die DIN ISO 45001 für das Arbeitsschutz- 
managementsystem.

Bundesleistungswettbewerb
Die Bundesinnung führt jedes Jahr den Bundesleistungs-
wettbewerb durch. Beim Bundesleistungswettbewerb 
treffen die jahrgangsbesten Gebäudereinigergesellen aus 
den einzelnen Bundesländern aufeinander. Teilnahmebe-
rechtigt sind Junghandwerker, die ihre Gesellenprüfung 
in der Zeit vom Winter des Vorjahres bis zum Sommer des 
Wettbewerbsjahres abgelegt und zum Zeitpunkt der Ge-
sellen- bzw. Abschlussprüfung das 25. Lebensjahr noch 
nicht überschritten haben. Zuständig für die Zulassung ist 
die Handwerkskammer, bei der der Berufsausbildungs-
vertrag in die Lehrlingsrolle eingetragen ist.

Der Wettbewerb wird jährlich von einer anderen Landes-
innung in einer speziellen Location ausgerichtet, z. B. Zoo 
Hannover, Charité Berlin, Technik-Museum Mannheim, 
Chemiepark Bitterfeld. Der Gewinner erhält den Carl-Ge-
genbauer-Preis in Höhe von 2 500 €. Für den zweiten Platz 
sind 1 500 € und für den dritten Platz 500 € ausgelobt. Die 
Teilnahme an diesem Wettbewerb ist eine wertvolle Qua-
lifikation für einen Junghandwerker. Über den Wettbe-
werb wird in der lokalen und überregionalen Presse und 
den Medien berichtet. 

Die Teilnehmer haben drei im Gebäudereiniger-Handwerk 
übliche Arbeitsproben auszuführen und situative Fragen 
der Jury zu beantworten.

Ausbildungspreis
Betriebe, die eine vorbildliche Ausbildungsleistung kennzeichnen, werden jährlich seit 2005 vom Bundesinnungsver-
band mit dem Ausbildungspreis ausgezeichnet.

Bild 1:  Logo für die Mitgliedsbetriebe im Qualitätsverbund 
Gebäudedienste

Bild 2: QV Zertifikat

Bild 3: Jury beim Bundesleistungswettbewerb Bild 4:  Arbeitsprobe Glasreinigung beim Bundesleistungs-
wettbewerb
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1.3 Gebäudereinigungsbetriebe

90
81 Anteil an allen Unternehmen

15 17

2

39

Unternehmen mit einem
Umsatz zwischen
500.000 Euro und
5 Millionen Euro

Unternehmen mit einem
Umsatz von mehr als

5 Millionen Euro

Unternehmen mit einem
Umsatz von weniger

als 500.000 Euro

Quelle: Bundesinnungsverband der Gebäudedienstleister, 2012.
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Bild 1: Marktanteil in Abhängigkeit vom Umsatz

Der Gebäudereinigungsmarkt in 
Deutschland ist neben einigen weni-
gen Großunternehmen vorwiegend 
klein- und mittelständisch struktu-
riert. Manche Großunternehmen be-
schäftigen 40 000 Mitarbeiter und 
mehr. Die 2 % Großunternehmen er-
wirtschaften fast die Hälfte des Bran-
chenumsatzes. 
Das Spektrum der Gebäudereini-
gungs-Unternehmen reicht vom 
Ein-Mann-Handwerksbetrieb über 
kleine Spezialanbieter, die Nischen 
auf dem Reinigungs- und Dienstleis-
tungsmarkt ausfüllen, bis zu großen 
Dienstleistungsunternehmen, die 
sämtliche Leistungen in und an Ge-
bäuden anbieten.
Der Reinigungsmarkt ist bei gewerb-
lichen Kunden weitgehend ausge-
schöpft. So ist die Unterhaltsreini-
gung bei diesem Kundenkreis bereits zu 79 Prozent, Fenster- und Glasreinigung gar zu 92 Prozent ausgelagert. Dies 
ist für die Gebäudereinigungsunternehmen einer der Gründe, ihr Leistungsangebot gezielt zu erweitern und so neue 
Märkte zu erschließen bzw. zu sichern.

1.3.1  Aufbau eines Gebäudereinigungsbetriebes am Beispiel der Musterfirma Power 
Sauber

Aufgrund der unterschiedlichsten Unternehmensgrößen werden der Aufbau, die Organisation sowie die Auftragsab-
wicklung und das Formularwesen am Beispiel eines fiktiven Musterbetriebes erläutert. Die Firma Power Sauber ist ein 
mittelständischer familiengeführter Gebäudereinigungsbetrieb. Frau Sauber hat nach ihrer Ausbildung zur Gebäude-
reinigerin die Meisterprüfung absolviert und zusammen mit ihrem Ehemann einen Betrieb aufgebaut. Sie sind Mit-
glied in der Innung und im Qualitätsverbund Gebäudedienstleistungen sowie Sachverständige im Handwerk. Mitt-
lerweile haben sie 380 Beschäftigte in Teil- und Vollzeit.
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Seit kurzem gibt es ein neues Firmengebäude für Verwaltung und Lager. In den Außenanlagen befinden sich Gara-
gen für Anhänger und die Fahrzeuge des Winterdienstes. Außerdem ein Lager für Salz und Streumittel sowie für Lei-
tern und Gerüstbauteile. Weiterhin gibt es Parkplätze für die Firmenfahrzeuge der Objektleitungen und der Spezialrei-
nigungsteams, den firmeneigenen Hubsteiger sowie für die Privatfahrzeuge der Mitarbeiter. In Bild 2, Seite 13 ist 
das Erdgeschoss und in Bild 1 der Keller der Fa. Power Sauber abgebildet. Außerdem gibt es noch ein oberes Stock-
werk, in dem sich weitere Büros der Geschäftsleitung, des Qualitätsmanagements und des IT-Spezialisten befinden. 
Im Keller sind Lagerräume für Reinigungsmittel, Reinigungsmaschinen, Reinigungsgeräte, Reinigungstextilien und 
Verbrauchsmaterialien wie Nachfüllseife, Papierhandtücher, Toilettenpapier. Außerdem gibt es hier Sanitär- und Sozi-
alräume für die Mitarbeiter sowie eine Ausgabe für die Arbeitskleidung und einen Lageristen, der die Materialien für 
die Sonderreinigungen für den nächsten Tag zusammenstellt. Er versorgt auch die Objektleiter mit den entsprechen-
den angeforderten Materialien. Die Objektleiter sind verantwortlich für die Putzkammern in den Objekten.

Ein Gebäudereinigungsbetrieb in dieser Größe hat eine Wäscherei, in der die Mopps und die Reinigungstextilien und 
teilweise auch die Arbeitskleidung gewaschen, getrocknet oder gegebenenfalls aufbereitet werden. Zusätzlich gibt es 
eine Werkstatt mit einem Mechaniker, der einfache Reparaturen an den Reinigungsmaschinen ausführt und für deren 
Sicherheit verantwortlich ist. Außerdem betreut er die Einrichtung der Firmenfahrzeuge der Spezialreinigungsteams, 
die wie ein kleines Lager auf Rädern eingerichtet sind.

Ausgabe
vorbereiteter Materialien

Lager für
Gefahrstoffe Werkstatt

Lager für neutrale
Reinigungs- und
Pflegemittel

WC-H

WC-D
Lager für Reinigungsmaschinen,
Reinigungsgeräte, Nachfüllartikel

Lager Arbeitskleidung,
persönliche Schutzausrüstung
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Bild 1: Grundriss Keller

Die meisten Gebäudereinigungs-Unternehmen organisieren ihre Lagerhaltung zentral und dezentral.

Bei der zentralen Lagerung werden sämtliche Kunden von nur einem Lager aus bedient. Üblicherweise befindet 
sich ein solches Zentrallager direkt auf dem Firmengelände oder in unmittelbarer Nähe.

 ◾  Die meisten Gebäudereinigungsunternehmen haben ein zentrales Lager auf ihrem Firmengelände. Hier lagern 
sie Verbrauchsgüter und Maschinen für Sonderreinigungen oder die in den Objekten nicht gebraucht werden.

Dezentrale Lagerung bedeutet, dass ein Unternehmen statt einem einzigen Lager gleich mehrere Lager besitzt und 
diese im Land oder dem Gebiet, in dem die Firma aktiv ist, gut verteilt sind.

 ◾  Die Gebäudereinigungsunternehmen lagern ihre vor Ort benötigten Behandlungsmittel, Maschinen und Gerä-
te in „Putzkammern“. Diese stellt in der Regel der Kunde zur Verfügung.

 ◾  Für verschiedene Reinigungsanlässe wie z. B. Glasreinigung gibt es Kleintransporter mit entsprechender Innen-
ausstattung.

 ◾  Für Grundreinigungen oder bei Großkunden lässt sich der Gebäudereiniger die Waren an das Objekt anliefern 
und lagert diese dort zwischen.
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1.3.2  Aufbau- und Ablauforganisation eines Gebäudereinigungsbetriebes
Die Aufbau- und Ablauforganisation eines Betriebes wird mithilfe eines Organigramms beschrieben. Das Organi-
gramm zeigt die einzelnen Bereiche im Unternehmen auf und die zuständigen Personen. Über die hierarchische Struk-
tur wird deutlich, wer gegenüber wem weisungsbefugt ist. Die Stellenbeschreibungen, also alle Aufgaben, die der In-
haber dieser Stelle ausführen muss und für die er seinen Arbeitslohn bekommt, sind beschrieben und im Qualitäts-
handbuch (vgl. E1.3) hinterlegt. Somit kann im Krankheitsfall oder Kündigungsfall eine Vertretung oder neue/r Mit-
arbeiter/in zügig eingearbeitet werden. Im Folgenden soll am Beispiel der Firma Power Sauber das Organigramm er-
klärt werden.

Die Geschäftsleitung sind Herr und Frau Sauber. Sie tragen das unternehmerische Risiko ihrer GmbH und sind für 
die positive Entwicklung ihres Unternehmens verantwortlich. Dabei müssen sie darauf achten, dass sie weder gegen 
arbeitsrechtliche noch andere Vorschriften verstoßen. Sie haben als Unternehmer Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter 
und müssen dafür sorgen, dass die Prozesse wirtschaftlich organisiert sind. Außerdem haben sie die Aufsichtspflicht 
darüber, dass ihre Mitarbeiter so arbeiten, wie sie es angeordnet haben. Sie tragen auch die Verantwortung im Be-
reich des Arbeitsschutzes. Sie sind verpflichtet, ihren Mitarbeitern Lohn zu bezahlen.

Der Qualitätsmanager unterstützt die Geschäftsleitung bei der Verfolgung ihrer Ziele und verbessert systematisch die 
bestehenden Prozesse. Er sorgt für Optimierung der Prozesse und möglichst wenig Reklamationen, sei es seitens des 
Kunden oder seitens der Mitarbeiter.

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist z. B. ein Gebäudereinigermeister, der bei der Berufsgenossenschaft die Weiter-
bildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit absolviert hat. Er berät die Geschäftsleitung hinsichtlich des Arbeitsschut-
zes, erstellt die Gefährdungsbeurteilungen, beobachtet die Durchführung des Arbeitsschutzes, beseitigt ggf. Mängel 
und informiert bzw. unterweist die Beschäftigten hinsichtlich des Arbeitsschutzes.

Der IT-Administrator, der meist auch der Datenschutzbeauftragte ist, wird durch die zunehmende Digitalisierung im-
mer wichtiger in einem Unternehmen. Er ist für die Kommunikationsstruktur im Unternehmen verantwortlich.

Die Technische Leitung ist zuständig für die fachgerechte Umsetzung der Kundenaufträge. Er ist weisungsbefugt ge-
genüber den Mitarbeitern in der Werkstatt und im Lager.

Die Leitung der Sonderreinigung ist der Technischen Leitung ebenfalls unterstellt. In der Sonderreinigung arbeitet 
ein hoher Anteil an gelernten Gebäudereinigern, die in Teams zusammen mit angelernten Arbeitern Kundenaufträ-
ge ausführen. In der Firma Power Sauber gibt es mehrere Glasreiniger-Teams, die je nach Auftragslage zusammen-
gestellt werden.

Außerdem arbeiten dort mehrere Grundreinigungsteams, die sich neben den klassischen Grundreinigungsverfah-
ren auch auf chemiefreie Grundreinigungsverfahren spezialisiert haben und auch eine Wiederaufbereitung von Holz- 
und Steinfußböden durchführen können. Die Arbeiten an Außenanlagen und im Winterdienst werden von derselben 
Person gemanagt, weil der Fuhrpark auf  Winter- und Sommereinsatz umgerüstet werden kann. Außerdem gibt es 
noch einen Spezialisten für Fassadenreinigung. Je nach Auftragslage organisiert der Technische Leiter mit den Team-
verantwortlichen die Teams und das für den Auftrag benötigte Material. Die Teamverantwortlichen holen das vor-
bereitete Material im Lager ab.

Die Leitung der Unterhaltsreinigung ist ebenfalls der Technischen Leitung unterstellt. Sie ordnet den verschiedenen 
Objektleitungen die entsprechenden Unterhaltsreinigungsobjekte zu und ist zusammen mit der entsprechenden Ob-
jektleitung für die Durchführung der Leistungen entsprechend der Leistungsverzeichnisse (vgl. E1.3.3.3) sowie für die 
ausreichende Ausstattung der Unterhaltsreinigungsobjekte mit Materialien zuständig.

Organigramm am Beispiel des Musterbetriebes Power Sauber

Einkauf Personal MarketingBuchhaltung Verkauf/
Akquise

Empfang/
Telefonzentrale

Unterhalts-
reinigung

Sonderreinigung

Objektleitung 1

Objektleitung 2

Objektleitung 3

Objektleitung 4

Objektleitung 5

Glasreinigung

Grundreinigung

Fassaden-
reinigung

Außenanlagen/
Winterdienst

Holz-/
Steinsanierung

LagerWerkstatt

Qualitätsmanagement IT-Administrator

Datenschutz-
beauftragter

Fachkraft für
Arbeitssicherheit

Technische Leitung

Geschäftsleitung

Kaufmännische Leitung
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Die Objektleitung betreut in der Regel mehrere Unterhaltsreinigungsobjek-
te. Diese Objekte können hunderte Kilometer weg oder auch sehr nah bei 
der Firmenzentrale liegen. Deshalb brauchen die Gebäudereinigungsunter-
nehmen Objektleiter. Diese sind ein Bindeglied zwischen Firmenzentrale und 
Objekt. Sie arbeiten eng mit dem Vorarbeiter und den Reinigungskräften vor 
Ort zusammen. Sie sind direkter Ansprechpartner für den Kunden. Der Ob-
jektleiter richtet das Objekt mit Materialien bei der Übernahme ein und er-
gänzt die Verbrauchsmaterialien, die von den Vorarbeitern und Reinigungs-
kräften angefordert werden. Besonders aufwendig ist das Verteilen der Rei-
nigungstextilien, wenn im Objekt keine Waschmaschine aufgestellt werden 
kann. Das Reinigungspersonal vor Ort wird von der Objektleitung entspre-
chend der kalkulierten Leistungen für das Objekt eingewiesen. Die Objektlei-
tung weist in die durchzuführenden Reinigungsverfahren, die einzusetzenden 
Reinigungsmittel sowie den Arbeits- und Gesundheitsschutz vor Ort ein und 
achtet auf die korrekte Umsetzung. Die Reinigungsleistungen in den Objek-
ten werden in einem qualitätsorientierten Unternehmen regelmäßig von der 
Objektleitung entsprechend des Leistungsverzeichnisses kontrolliert (Exkurs 
E1.3.3.3). Falls erforderlich, veranlasst sie eine Nachreinigung. Diese Selbst-
kontrolle soll Kundenreklamationen reduzieren bzw. verhindern. Neben den 
zu erbringenden Reinigungsleistungen achtet sie auch auf die sachgerech-
te Entsorgung sowie darauf, dass mit dem Eigentum des Kunden sorgfäl-
tig umgegangen wird. Sie weist die Reinigungskräfte auf die Verschwiegen-
heitspflicht, den Datenschutz und den Umgang mit dem Schlüssel des Kun-
den hin. Sie steht mit den Reinigungskräften über die entsprechenden Kom-
munikationswege (Firmen-Smartphone, E-Mail, App) im Betrieb in Kontakt.

Neues Personal wird von der Objektleitung vor Ort eingewiesen und eingear-
beitet. Regelungen der Geschäftsleitung zur Krankheits- bzw. Urlaubsvertre-
tung werden von Objektleitung und ggf. Vorarbeiter umgesetzt. Objektleiter 
sind oft ausgebildete Gebäudereiniger oder angelernte, erfahrene Quereinstei-
ger, die den innungszertifizierten Lehrgang zum Objektleiter absolviert haben.

Die Vorarbeiter und die Reinigungskräfte sind diejenigen, die die Unterhalts-
reinigung in den Objekten ausführen. Sie arbeiten nach den Vorgaben des 
Leistungsverzeichnisses und Kontrolle durch die Objektleitung vor Ort die 
Aufträge ab. Je nachdem, wie viele Reinigungskräfte in einem Objekt arbei-
ten, wird ein Vorarbeiter als Verantwortlicher und Ansprechpartner für den 
Kunden und die Objektleitung eingeteilt. Vorarbeiter sind erfahrene Reini-
gungskräfte, die das Objekt gut kennen und kommunikative Fähigkeiten be-
sitzen. Für Vorarbeiter gibt es ebenfalls einen innungszertifizierten Lehrgang. 
Reinigungskräfte sind meist angelernte Mitarbeiter. Oft werden Menschen 
mit Migrationshintergrund eingestellt, da die auszuführenden Tätigkeiten 
nicht an sprachliche Fähigkeiten gebunden sind. Die Reinigungskräfte vor 
Ort führen nicht nur die Dienstleistung aus, sie sind auch diejenigen Perso-
nen, die vom Kunden gesehen werden und somit ein Aushängeschild des 
Gebäudereinigungsunternehmens.

Wir sind ein seit 25 Jahren in der Region tätiges, dynamisch wachsen-
des mittelständisches Gebäudereinigungs- und Dienstleistungsunter-
nehmen mit Sitz in Reinstadt und suchen zum nächstmöglichen Termin
eine/n

• Erfahrung in der Gebäudereinigung
• Erfahrung als Objektleiter/-in erwünscht, jedoch keine Bedingung
• EDV-Kenntnisse
• Selbstständiges Arbeiten im Team
• Einsatzbereitschaft, Flexibilität (auch bei der Arbeitszeit)
• Führerschein Klasse B

• Betreuung und Beratung unserer Kunden
• Personaleinsatzplanung in den betreuten Objekten
• Abwicklung der gesamten Reinigungsorganisation
  inkl. Qualitätsmanagement
• Unterweisung in Arbeitsmethodik und Arbeitssicherheit
• Koordination von Sondereinsätzen

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Haben wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserer Firma geweckt, so
bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail mit vollständigen
und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bei uns.

Power Sauber
Am Wasser 10
77738 Reinstadt

Objektleiter/Objektleiterin

Tel.: 07234/02222   Fax.: 07234/03333
http: powersauber.de

Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen:

Bild 1:  Stellenanzeige Objektleitung der 
Firma Power Sauber

Bild 2:  Das Lager bereitet für die einzel-
nen Objekte der Objektleitung 
Reinigungstextilien vor.

Bild 3:  Kaufmännische Leitung erläutert 
der Auszubildenden die Software

Die Kaufmännische Leitung ist zuständig für die kaufmännischen Prozesse. Aufträge werden vom Empfang/Telefon-
zentrale angenommen und an den Verkauf/Akquise weitergeleitet. Die Reinigungsleistung wird kalkuliert und dem 
Kunden ein Angebot unterbreitet. Oft geht die Akquise auch aktiv auf mögliche Kunden zu und versucht den Kunden 
von den Dienstleistungen des Unternehmens zu überzeugen. Das Marketing ist zuständig für die Werbung und für die 
Neukundengewinnung. Der Einkauf beschafft die Reinigungsmaschinen, -geräte, -textilien, das Verbrauchsmaterial, 
die Nachfüllartikel usw. Die Fakturierung erstellt die Rechnung an den Kunden entsprechend des Angebots bzw. der 
Stundennachweise der Mitarbeiter. Die Lohnbuchhaltung ist zuständig für die Lohnabrechnung der Mitarbeiter ent-
sprechend ihrer Arbeitsnachweise (Stundenzettel, digitale Zeiterfassung). Die Personalabteilung sucht und stellt neu-
es Personal ein. Für die kaufmännischen Geschäftsprozesse gibt es branchenspezifische Software.

Die Begriffe Datenschutz und Datensicherheit werden oft synonym verwendet, dabei unterscheiden sie sich.
Beim Datenschutz geht es um „Personenbezogene Daten“. Dies sind die persönlichen Daten der Mitarbeiter und 
der Kunden. Daten dürfen nicht ohne deren Zustimmung veröffentlicht werden. Deshalb stellen Gebäudereini-
gungsunternehmen beispielsweise firmeneigene Smartphones zur Verfügung, die für Mitarbeiter- und Kunden-
kommunikation genutzt werden können.
Datensicherheit schließt den Datenschutz mit ein. Die Gebäudereiniger kommen oft bei ihrer Arbeit mit sensiblen 
Daten und unterschiedlichsten Informationen der Kunden in Kontakt. Sie besitzen oftmals auch Schlüssel von Ob-
jekten. Über all diese Informationen haben sie Schweigepflicht und müssen Diskretion bewahren. Die Verletzung 
der Datensicherheit kann zum Verlust des Auftrages und möglicherweise zur Kündigung des Mitarbeiters führen.
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1.4 Personal
Das Gebäudereiniger-Handwerk ist ein sehr personalin-
tensives Gewerk. 85 % der Kostenanteile für eine Ge-
bäudeinnenreinigung sind Personalkosten (Bild 1). Das 
bedeutet im harten Preiswettbewerb, dass der effiziente 
Personaleinsatz das entscheidende Kriterium für ein er-
folgreiches Gebäudereinigungsunternehmen ist.

Personalentwicklung am Beispiel des Muster- 
betriebes Power Sauber

Herr Sauber sieht sein Personal als wichtigstes Kapital. 
Obwohl die Meisterpflicht aufgehoben ist, hat die Firma 
Power Sauber alle Führungspositionen mit Gebäuderei-
niger-Meistern besetzt. Der prozentuale Anteil an Gebäu-
dereiniger-Gesellen in seinem Betrieb liegt bei 8 %. Damit 
liegt er deutlich über der Branche. Hier schwanken die An-
gaben zur Fachkraftquote zwischen 0,6 bis 1,4 %.

Auch die Vorarbeiter in den Teams der Unterhaltsreini-
gung und die Objektleitungen schickt er regelmäßig zu 
zertifizierten Fortbildungen.

Jedes Jahr bildet die Firma Sauber fünf Auszubildende 
aus. Die Ausbildung ist Herrn Sauber wichtig und er küm-
mert sich auch regelmäßig selber um die Auszubilden-
den. Er kann die fachliche, persönliche und betriebliche 
Eignung nachweisen. Die Ausbildung kostet ihn im ers-
ten Moment zwar viel Geld, auf den zweiten Blick sieht 
er jedoch mehr Vorteile. Die Übernahme eines Auszubil-
denden als Geselle in seinen Betrieb birgt wenig Fehlbe-
setzungsrisiko. Er als Vorgesetzter kennt die Kompeten-
zen seines Auszubildenden. Er kann ihn als Geselle so-
fort einsetzen, weil er die Betriebsstrukturen und die Ar-
beitskollegen kennt. Somit kann Herr Sauber ein Fehlbe-
setzungsrisiko minimieren, ist unabhängig vom Arbeits-
markt und spart Kosten für die Personalbeschaffung und 
die Einarbeitung.

Ein funktionierendes Reinigungsteam ist Herr Sauber be-
sonders wichtig. Deshalb erwartet er von seinen Auszu-
bildenden neben

 ◾ guten Fachkenntnissen auch

 ◾ Zuverlässigkeit,

 ◾ Pünktlichkeit,

 ◾ gepflegtes Äußeres,

 ◾ Höflichkeit,

 ◾ sorgfältigen Umgang mit dem Eigentum des Kunden,

 ◾  Verschwiegenheit über die Daten und Gegebenheiten 
beim Kunden,

 ◾ Teamfähigkeit.

Materialkosten
3 %

Personalkosten
85 %

Kosten für Maschinen
und Geräte
3 %Verwaltungs-

kosten
9 %

Bild 1:  Kostenanteile für Gebäudeinnenreinigung  
(Schinkel 2003)

Bild 2: Arbeiten im Team

Bild 3:  Sorgfältiger Umgang mit dem Eigentum des Kunden: 
Abhängen von Gebäudeteilen, um sie vor ablaufen-
dem Schmutzwasser zu schützen

Auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist Herrn Sauber wichtig. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit unterweist die 
Auszubildenden regelmäßig im sicheren Umgang mit Gefahrstoffen und persönlicher Schutzausrüstung. Im Gegen-
zug erwartet Herr Sauber, dass die Auszubildenden auch ihre persönliche Schutzausrüstung tragen und sich nicht 
leichtsinnig in gefährliche Situationen begeben. Sollten sich die Auszubildenden nicht an die Unterweisungen halten, 
wird ihnen beim Auftreten einer Berufskrankheit oder eines Unfalls fahrlässiges Verhalten vorgeworfen.

Für das Schreiben des Berichtsheftes hat Herr Sauber den Auszubildenden ein Zeitfenster am Freitagnachmittag ein-
geplant. Zu dieser Zeit ist er meist selbst auch im Betrieb und kann gegebenenfalls Fragen beantworten.
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Nach dem Berufsbildungsgesetz ist das Führen des Be-
richtshefts auch elektronisch möglich. Das entsprechen-
de Programm kann über das Internet passwortgeschützt 
abgerufen werden, sodass die Auszubildenden sowie der 
Ausbilder jederzeit von jedem internetfähigen Endgerät 
darauf zurückgreifen und es bearbeiten können.

Jugendliche Auszubildende (älter als 15 und jünger als 
18 Jahre) unterliegen dem Jugendarbeitsschutzgesetz. 
Hier gibt es Regelungen z. B. zur Arbeitszeit. Jugendli-
che dürfen bis zu 8,5 Stunden täglich, jedoch nicht mehr 
als 40 Stunden pro Woche bei 5 Arbeitstagen arbeiten. 
Nach der täglichen Arbeitszeit muss eine ununterbroche-
ne Freizeit von mindestens zwölf Stunden liegen. Nach ei-
ner Arbeitszeit von 4,5 Stunden muss eine Ruhepause ge-
währt werden. Bei mehr als 6 h täglicher Arbeitszeit be-
trägt sie 60 min. An folgenden Tagen gelten für Jugendli-
che Beschäftigungsverbote: an Sonn- und Feiertagen, am 
24. (Heiligabend) und am 31. Dezember (Silvester) nach 
14 Uhr. Arbeiten, die die physische und psychische Leis-
tungskraft eines Jugendlichen übersteigen und gefähr-
liche Arbeiten sind verboten. Es sei denn, diese Arbei-
ten sind zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich. 
Ebenso verboten ist Akkordarbeit. Für die Berufsschule 
werden die Auszubildenden freigestellt. Nach fünf Stun-
den und mehr Unterricht am Tag erfolgt an diesem keine 
Beschäftigung im Betrieb.

Die Lohngestaltung für die gewerblich Beschäftigten im 
Gebäudereiniger-Handwerk ist geregelt. Die Tarifkommis-
sion des Bundesinnungsverbandes verhandelt mit dem 
Sozialpartner, der Gewerkschaft IG B.A.U. (Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt) die Stundenlöhne für 
die gewerblich Beschäftigten der einzelnen Lohngruppen 
sowie die Ausbildungsvergütungen. Sie sind im Lohnta-
rifvertrag festgehalten. Herr Sauber als Innungsmitglied 
und zertifizierter Betrieb zahlt seinen Mitarbeitern die aus-
gehandelten Tariflöhne.

Die weiteren Regelungen zu den Bereichen Urlaub, Zu-
schläge, Eingruppierungen in die einzelnen Lohngruppen 
und Kündigungsfristen stehen im Rahmentarifvertrag.

Teile des Rahmentarifvertrags und des Mindestlohn-
tarifvertrags werden vom Tarifausschuss beim Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales regelmäßig allgemein-
verbindlich erklärt. Damit gelten diese Tarifverträge nicht 
nur unmittelbar für die Mitgliedsbetriebe der Innungen 
und die Mitglieder der tarifschließenden Gewerkschaft, 
sondern als gesetzliche Mindestarbeitsbedingungen für 
alle Gebäudereinigungsbetriebe und deren gewerblichen 
 Arbeitnehmer.

Der Mindestlohntarifvertrag (Lohngruppen 1 und 6) und 
wesentliche Regelungen des Rahmentarifvertrags gel-
ten per Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz (AEntG) seit 2007 auch zwingend für Betrie-
be aus den EU-Mitgliedstaaten, die grenzüberschreitend 
Reinigungsdienstleistungen in Deutschland anbieten und 
durchführen. Auf der Rechtsgrundlage des AEntG kontrol-
liert die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) die 
Einhaltung der verbindlichen Tarifverträge.

Der aktuelle Lohntarifvertrag und der Rahmentarifvertrag 
sind auf der Homepage des Bundesinnungsverbandes für 
Gebäudedienstleister zu finden.

Urlaub

Ärztliche
Untersuchung

Freizeit

Sams-/ Sonn-
tagsarbeit

Ruhepausen

Arbeitszeit

Beschäftigungs-
verbot

Berufsschul-
besuch

Bild 1:  Regelungen für Jugendliche nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz

Homepage: Die Gebäudedienstleister1

§ 5
Ausbildungsvergütungen

Die Ausbildungsvergütungen betragen monatlich:

ab dem 
01.01.2021

1.
Ausbildungsjahr

810,00 €

830,00 €

850,00 €

3.
Ausbildungsjahr

1100,00 €

1125,00 €

1150,00 €

2.
Ausbildungsjahr

945,00 €

965,00 €

985,00 €

ab dem 
01.01.2022

ab dem 
01.01.2023

Bild 2:  Ausbildungsvergütungen nach dem Lohntarifvertrag

Bild 3:  Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FHS)  
kontrolliert die Einhaltung der verbindlichen Tarif- 
verträge

1 vel.plus/FGR01
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Geschäftsbeziehungen am Beispiel des Musterbetriebes Power Sauber
Als Dienstleister sind Gebäudereinigungsunternehmen stets kundenorientiert. „Der Kunde ist König“ ist das Motto 
von Gebäudereinigermeister Sauber. Die Kundenstruktur ist vielfältig. Das Unternehmen „Power Sauber“ bietet sämt-
liche Gebäudereinigungsarbeiten außer Krankenhausreinigung an. Um seinen Betrieb in diese Richtung auszubau-
en, bräuchte er besonders ausgebildetes Personal und er hat starke Konkurrenz durch einen überregionalen Anbie-
ter. Deshalb überlegt er sich, ob er zukünftig seinen Stammkunden andere Dienstleistungen wie Hausmeisterdiens-
te oder Parkraumbewirtschaftung anbieten soll. Um seine Überlegungen zu dokumentieren, erarbeitet Herr Sauber 
eine Übersicht zu möglichen Geschäftsbeziehungen eines Gebäudereingungsunternehmens (Bild 1). Einerseits gibt 
es die Kunden, andererseits die Zulieferindustrie. Um die Wünsche der Kunden zu einem für diese akzeptablen Preis 
zu erfüllen, braucht er Ideen für innovative Reinigungsverfahren. Diese werden oft von der Zulieferindustrie entwi-
ckelt, sei es durch neue Reinigungsmaschinen, die z. B. eine Grundreinigung ausschließlich mit Wasser möglich ma-
chen oder Beschichtungen, die atmungsaktiv und deshalb zeitsparender sind. Diese Informationen besorgt sich Herr 
Sauber einerseits durch Fachzeitschriften, andererseits besucht er alle zwei Jahre die Fachmesse Cleaning Manage-
ment Systems (CMS) in Berlin. Hier stellt die gesamte Zulieferindustrie aus.

1.4.1  Geschäftsbeziehungen zur Zulieferindustrie
Die Gebäudereinigerunternehmen arbeiten mit vielen einzelnen Zulieferer zusammen. Entsprechend den Kunden-
aufträgen brauchen sie ein breites Sortiment an Reinigungsmaschinen, Reinigungs- und Pflegemitteln und weiteren 
Hilfsmitteln. Um wirtschaftlich agieren zu können, ist es sinnvoll, sich auf wenige Produkte zu konzentrieren. Diese 
sollten sorgfältig ausgewählt werden. Das hat folgende Vorteile: Ein geringes Spektrum an Reinigungsmitteln und 
Maschinen in der Unterhaltsreinigung verkürzt die Einarbeitungs- und Unterweisungszeit. Die Mitarbeiter kennen die 
Produkte und Maschinen unabhängig vom Objekt. Durch die Abnahme größerer Mengen können niedrigere Preise 
im Einkauf erzielt werden. Für Herrn Sauber ist es beispielsweise auch wichtig, Anbieter zu nehmen, die sein Logo 
auf dem Etikett der Reinigungsmittelflaschen und auf den Maschinen übernehmen. Über diese privaten Label hat er 
für seine Firma Power Sauber ein durchgängiges Erscheinungsbild (Corporate Identity). Vom Briefpapier über die Ar-
beitskleidung der Mitarbeiter, die Firmenfahrzeuge, die Reinigungsmaschinen und die Reinigungsmittel, alles ist mit 
den Firmenfarben und dem Logo gestaltet (siehe Formulare im Exkurs E1.3.3.3). Somit wissen die Kunden stets, mit 
wem sie es zu tun haben. In Deutschland gibt es auch Großhändler, die das ganze Sortiment für die Gebäudereini-
gerbranche aus einer Hand bieten. Das Sortiment wird in Katalogen, Online im Internet und über Apps den Gebäude- 
reinigungsunternehmen angeboten. Bestellvorgänge insbesondere für Ersatzteile können über unterschiedliche  
Zugangsrechte per App vereinfacht erledigt werden. Die Großhändler bieten oft Schulungen zur Einführung neuer 
Reinigungsmaschinen oder Reinigungsmittel an. Viele Hersteller der Zulieferindustrie haben keinen eigenen Direkt-
vertrieb und verkaufen ausschließlich über Großhändler.

Gebäude-
reinigungs-

unternehmen
Power Sauber

Kunden Zulieferindustrie

Kommunale Kunden, öffentliche Träger,
private Träger

• Krankenhäuser
• Alten- und Pflegeheime
• Schulen
• Kindergärten
• Schwimmbäder
• Winterdienst
• Spezialreinigungen

Gewerbliche Kunden, z. B. Hersteller von Reinigungs- und Pflegemittel

Hersteller von Reinigungsmaschinen

Hersteller von Reinigungsgeräten:
Wischgeräte, Abzieher, Unterhaltswägen usw.

Hersteller von Nachfüllartikeln wie

• Handseife und Spender,
• Händetrocknungssysteme,
• Toilettenpapier, usw.

Hersteller von Reinigungstextilien:
Bezüge, Reinigungstücher, Pads

Hersteller von Arbeitskleidung und Arbeits-
schutz wie Schutzhandschuhe, Schutzbrille,
Absturzsicherungen

• Unterhaltsreinigung Verwaltungsgebäude
• Glasreinigung
• Industrie und Wartung
• Spezialreinigungen

Private Kunden

• Privathaushalte Unterhaltsreinigung
• Privathaushalte Glasreinigung
• Spezialreinigungen

Bild 1: Geschäftsbeziehungen
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1.4.2 Geschäftsbeziehungen zu den Kunden
Gebäudereiniger arbeiten nach Beauftragung durch den Kunden Auträge ab. Die Arbeiter vor Ort repräsentieren das 
Unternehmen. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass der Umgang mit dem Kunden bzw. dessen Vertreter höflich, zu-
vorkommend, professionell und qualitätsorientiert ist. Gepflegtes Autreten und Erscheinungsbild der Mitarbeiter so-
wie der eingesetzten Materialien ist selbstverständlich für jemanden, der Sauberkeit verkaufen will.

Der Eingang eines Kundenauftrags kann über mehrere Kanäle erfolgen. Stammkunden rufen oft an oder sprechen 
mit Mitarbeitern vor Ort, bitten um ein Angebot und erteilen den Auftrag.

Für Unterhaltsreinigungen in größeren Objekten schicken Architekten oder andere Beauftrage ihre Anfrage mit Plänen 
und Leistungsbeschreibungen meist an mehrere Gebäudereinigungsunternehmen und bitten diese um ein Angebot.

Öffentliche Träger (z. B. Stadtverwaltungen) geben ihre Aufträge in Form einer öffentlichen Ausschreibung ab.

1.4.3 Ablauf eines Kundenauftrags im Betrieb

Bild 1: Schematischer Ablauf eines Kundenauftrags im Betrieb

Information

• Kundenwünsche erfragen
• Objekt besichtigen und

Gegebenheiten vor Ort prüfen
• Vorschäden erfassen
• Kunden beraten

Entscheiden

• Auftrag annehmen
• Material bestellen
• Mitarbeiter informieren bzw. einstellen
• Im Falle eines Auftrags zur
  Unterhaltsreinigung muss das Objekt
  eingerichtet werden

Durchführung/Realisation

• Mitarbeiter unterweisen und Maßnahmen
  des Arbeitsschutzes umsetzen
• Arbeitsplatz aufrüsten, ggf. auch Maßnah-
  men zum Schutz des Kundeneigentums
  durchführen
• Leistungen durchführen
• Selbstkontrolle, ggf. nacharbeiten
• Arbeitsplatz aufräumen
• Maschinen und Geräte lagerfertig machen

Planung

• Reinigungsverfahren entspre-
chend dem Objekt auswählen

• Bei Aufträgen zur Unterhalts-
  reinigung müssen die Reini-
  gungsturnusse festgelegt und
  das Raumbuch erstellt werden
• Zeitbedarf ermitteln
• Personalbedarf ermitteln
• Kostenermittlung
• Angebot erstellen

Kontrolle

Kundenanfrage

• Abnahme der Leistung durch
  den Kunden
• Ggf. zusätzliche Kosten
  ermitteln
• Rechnung gemäß dem ausge-
  führten Auftrag schreiben

• Nachkalkulation
• Kontakt zum Kunden halten

Auswerten


